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Bekanntmachung 
zum Protokoll über die Änderung des Statuts 
des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

vom 28. Juni 1979

vom 22. Mai 1981

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik rati
fizierte das Protokoll über die Änderung des Statuts des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe vom 28. Juni 1979.

Das Protokoll war am 28. Juni 1979 für die Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik unterzeichnet worden.

Die Ratifikationsurkunde der Deutschen Demokratischen Re
publik wunde am 11. Januar 1980 bei der Regierung der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken als dem Depositar hin
terlegt.

Das Protokoll ist gemäß seinem Artikel 2 am 11. März 1981 
in Kraft getreten.

Das Statut des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe wird 
in der durch das Protokoll vom 28. Juni 1979 geänderten Fas
sung nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 22. Mai 1981

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H. E i c h l e r

(Übersetzung)

Statut des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe

Mit den Änderungen gemäß den 
Protokollen vom 21. Juni 1974 
und 28. Juni 1979

Die Regierungen der Volksrepublik Albanien, der Volks
republik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der Deut
schen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen, der 
Rumänischen Volksrepublik, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und der Tschechoslowakischen Republik 
sind

im Hinblick darauf, daß die wirtschaftliche Zusammen
arbeit, die zwischen ihren Ländern erfolgreich durchgeführt 
wird, zur rationellsten Entwicklung der Volkswirtschaft, zur 
Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung und zur Festi
gung der Einheit und Geschlossenheit ihrer Länder beiträgt;

erfüllt von der Entschlossenheit, auch weiterhin die allsei
tige wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
konsequenten Verwirklichung der internationalen sozialisti
schen Arbeitsteilung im Interesse des Aufbaus des Sozia
lismus und Kommunismus in ihren Ländern und der Siche
rung eines dauerhaften Friedens in der ganzen Welt zu ent
wickeln;

überzeugt davon, daß die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern dazu beiträgt, die 
in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten Ziele zu 
erreichen;

unter Bekräftigung ihrer Bereitschaft, die Wirtschaftsbe
ziehungen zu allen Ländern unabhängig von ihrer gesell
schaftlichen und staatlichen Ordnung auf der Grundlage der 
Gleichheit, des gegenseitigen Vorteils und der Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten zu entwickeln;

in Anerkennung der ständig wachsenden Rolle des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe bei der Organisierung der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern

übereingekommen, zu diesem Zweck das vorliegende Statut 
anzunehmen.

Artikel I 

Ziele und Prinzipien

1. Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe hat zum Ziel, 
durch Vereinigung und Koordinierung der Bemühungen 
der Mitgliedsländer des Rates zur weiteren Vertiefung und 
Vervollkommnung der Zusammenarbeit und Entwicklung 
der sozialistischen ökonomischen Integration, zur plan
mäßigen Entwicklung der Volkswirtschaft, zur Beschleu
nigung des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts 
in diesen Ländern, zur Hebung des Standes der Industriali
sierung in den Ländern mit einer weniger entwickelten 
Industrie, zur ununterbrochenen Steigerung der Arbeits
produktivität und allmählichen Annäherung und Anglei- 
chung des ökonomischen Entwicklungsniveaus und stän
digen Hebung des Wohlstandes der Völker der Mitglieds
länder des Rates beizutragen.

2. Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe beruht auf den 
Grundlagen der souveränen Gleichheit aller Mitglieds
länder des Rates.

Die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusam
menarbeit der Mitgliedsländer des Rates wird in Überein
stimmung mit den Prinzipien des sozialistischen Internatio
nalismus auf der Grundlage der Achtung der staatlichen Sou
veränität, der Unabhängigkeit und der nationalen Interessen, 
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der 
Länder, der vollen Gleichberechtigung, des gegenseitigen Vor-


